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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Dr.Gugerbauer und Genossen vom 22.Mai 1990, 

ZI.5553/J-NR/1990, "Böhier Pneumatik, International" 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und ~er Bundesrat befugt sind, die Ge

sChäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mit

glieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und 

alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Es, war daher zu 

prüfen, ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf "Gegen

stände de'r Vollziehung" im Sinne des Bundesverfassungsge

setzes beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesefzes, daß 

sich das Interpellationsrecht insbesondere auf Regierungsakte 

"sowie Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der 

Verwaltung des Bundes als Träger von Privatrechten" bezieht. 

Die gegenständliche Anfrage behandelt Angelegenheiten, die 

nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 Abs. I 

B-VG sind. 

Ich habe dennoch Ihre Anfrage im Wege des Vorstandes der öIAG 

an den Vorstand der Maschinen- und Anlagenbau Holding AG 

weitergeleitet und darf Ihre Fragen aufgrund der eingelangten 

Stellungnahme wie folgt beantworten: 
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